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 unter Hinweis auf die Erklärung vom 15. Juli 1999 und die am 5. Dezember 2001 
und 17. Dezember 20148 verabschiedeten Erklärungen der Konferenz der Hohen Vertrags-
parteien des Vierten Genfer Abkommens und unter Begrüßung der Initiativen, die die Ver-
tragsstaaten im Einklang mit Artikel 1 des Abkommens einzeln und gemeinsam unter-
nommen haben, um die Einhaltung des Abkommens in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sicherzustellen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom 6. Mai 2004, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht der unabhängigen internationalen Ermittlungs-
mission zur Untersuchung der Auswirkungen der israelischen Siedlungen auf die bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte des palästinensischen 
Volkes im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems9, 

 in der Überzeugung, dass die Besetzung an sich bereits eine grobe und schwere Ver-
letzung der Menschenrechte darstellt, 

 in ernster Sorge über die anhaltenden nachteiligen Auswirkungen der fortgesetzten 
rechtswidrigen israelischen Praktiken und Maßnahmen in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, namentlich die übermäßige Gewaltanwendung ge-
gen palästinensische Zivilpersonen durch die israelischen Besatzungstruppen, die Tote und 
Verletzte unter der Zivilbevölkerung gefordert hat, die umfangreiche Zerstörung von Ei-
gentum und lebenswichtiger Infrastruktur, namentlich während der israelischen Militärope-
rationen im Gazastreifen im Juli und August 2014, sowie die laufenden Siedlungstätigkei-
ten und den Bau der Mauer, die Binnenvertreibung von Zivilpersonen, die Verhängung 
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 Kenntnis nehmend von dem Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission 
nach Resolution S-21/1 des Menschenrechtsrats12 und unter Betonung der zwingenden 
Notwendigkeit, Rechenschaftspflicht für alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
und die internationalen Menschenrechtsnormen zu gewährleisten, um Straflosigkeit zu be-
enden, für Gerechtigkeit zu sorgen, von weiteren Verstößen abzuschrecken, Zivilpersonen 
zu schützen und den Frieden zu fördern, 

 nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer 
Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebiete beeinträchtigen13, sowie der einschlägigen Berichte des Generalsekre-
tärs14, 

 unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorübergehende Selbstverwaltung 
vom 13. September 199315 und die darauf folgenden Durchführungsabkommen zwischen 
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